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RS OGH 1956/12/6 IIZR345/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1956

Norm

ABGB §1009

ABGB §1298

SchG Art31

Rechtssatz

Das Maß der Sorgfalt, die eine Bank in den letzten Wochen vor dem Zusammenbruch 1945 bei der Behandlung eines

ihr zum Einzug übergebenen Schecks aufzuwenden hatte, richtet sich nach den gegebenen Umständen. Hatte sich an

einem Platze eine bestimmte Übung der Bankinstitute bei der Behandlung bestimmter Arten von Schecks gebildet,

weil diese damals sicherer erschien, so durfte die beauftragte Bank von dieser Übung auch dann nicht ohne

besonderen Grund abweichen, wenn sie bis dahin einen anderen Weg ohne hervorgetretene Schwierigkeiten

gegangen war.
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